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Définition und zentrale Elemente des
TOA1

Was ist TâterOpferAusgleich? Der Begriff
meint zweierlei: Konfliktschlichtung und
Wiedergutmachung. Tâter und Opfer einer
Straftat besprechen im Beisein cines
unparteiischen Vermittlers die Tat, deren
Ursachen und Folgen und handeln cine
Wiedergutmachungsleistung aus. Im
Idealfall geschieht dies im direkten Dialog,
die Auseinandersetzung kann jedochauch
indirekt ûber Einzelgespràche mit dem
Vermittlererfolgen.

Wann istein TOA môglich?Geeignet sind
Delikte, bei denen cine natùrliche Person
geschâdigt ist2 und der Tâter dièse
Schâdigung zugibt3. Eme weitere

Voraussetzung ist,daS beide Seiten bereit
sind, am Versuch einer außergerichtlichen
Schlichtung mitzuwirken. Ein TOA kann
immer nur Angebot, niemals Auflage sein.
Die Palette der prinzipiell fur einen TOA
geeigneten Fàlle ist breit. Eme besondere
Relevanz iiegt bei
Kôrperverletzungsdelikten. Ein TOA kann
jedoch beispielsweise auch bei
Bedrohung, Nôtigung, Diebstahl oder
Sachbeschâdigung, Raub oder
Wohnungseinbruch sinnvoll sein.
Entscheidend fur die Eignung cines Faites
ist erfahrungsgemàß weniger die Schwere
des Deliktes im juristischen Sinne als
vielmehr die Bereitschaft und Fâhigkeit der
betroffenen Opfer und Tàter,sich aktivmit
der Tat und ihren Folgen
auseinanderzusetzen.

Wie lâuft ein TOA ab? Nach der
Fallzuweisung durch die Justiz4 an das
TOAProjekt erhalten Tàter und Opfer
einen Brief mit Informationen zu Sinn und
Ablauf cines TOAVersuchs. Falls sic
Interesse an einer au&ergerichtlichen
Klàrung der Straftathaben, sollen sic sich
beim TOAProjekt melden. Ein Vermittler
spricht zunâchst getrennt mit beiden
Seiten, eriâutert ihnen
Rahmenbedingungen und Altemativen,
fragt sic nach ihrer subjektiven Sichtweise
bezùglich der Tat, nach ihren
Erwartungen, Forderungen und Àngsten.
Sind beide zu einer direkten Konfrontation
bereit kommt es zum
Ausgleichsgespràch. Die Betroffenen
besprechen im Beisein des Vermittlers
den Konflikt und Môglichkeiten einer
auGergerichtlichen Einigung. Lehnt einer
der Beteiligten cine direkte Aussprache
ab, erfolgt die Verhandlung durch
wechselnde Einzelgespràche mit dem
Vermittler. Am Ende des Prozesses steht

vgl. v.a. Kawamura / Schreckling (1990);
Bundesministerium der Justiz (1991); Netzig /
Petzold (1992); einen guten Überblick liefert
Lamnek (1997) 5.364ff.; cine umfassende
Bibliographie zum TOA hat soeben Kemer
herausgegeben: vgl.Kemer(1998)

Sicherlich kann cine
Schadenswiedergutmachung durch den Tàter
auch bei solchen Fâllen sinnvoll sein, indenen
cine Organisation - beispielsweise cine
Kaufhauskette - oder die Allgemeinheit
geschâdigt wurde. Eme Konfliktschlichtung ist
hier allerdings kaumvorstellbar.
3 Bezùglich des Einrëumens der Schâdigung
wurde bewußt auf den juristischen Begriff
.Gestàndnis' verzichtet. In der Praxis
formulieren die Beschuldigten in diesem
Zusammenhang meistens ,Ja-aber-Sâtze': Ja,
ichhabe zugeschlagen, aber wenn der andere

nicht dies und jenes getan hotte ....". Das
Einrâumen der Schâdigung ist die Grundlage
des TOA, das .Ja-aber1 ein Teil der
Konfliktklàrung.
4 In der Regel erfolgt die Fallzuweisung durch
die Staatsanwaltschaft im sogenannten
Vorverfahren, d.h. vor Erhebung der Anklage.
Es besteht jedoch auch die Môglichkeit, daß
Richter ein Verfahren aussetzen, um den
Versuch einer auSergerichtlichen Klàrung
einzuleiten.
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